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 Veröffentlicht am 20.12.2005

Norm

StPO §262 A

StPO §281 Abs1 Z8 A

StPO §345 Abs1 Z6

StPO §345 ABs1 Z7

Rechtssatz

Die im schöffengerichtlichen Verfahren unter dem Aspekt einer Nichtigkeit begründenden Anklageüberschreitung nach

neuerer Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes beachtliche Warnfunktion des § 262 StPO wird im Verfahren vor

dem Geschworenengericht durch die Fragestellung an die Geschworenen sichergestellt.
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